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Ausschuss für Schule und Bildung 24.10.2023 

Betreff: 
 
Sachstand Maßnahmen Gute Schule 
- Anfrage der FDP- Fraktion 

 
Frage 1:  
Ist die komplette Maßnahmenliste für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wie im Ausschuss und 
vom Rat beschlossen abgearbeitet? (bitte eine tabellarische Auflistung der durchgeführten Maßnah-
men mit Datum der Umsetzung) 
 
Antwort: 
In der zuletzt per Vorlage 2524/2019 angepassten Maßnahmenliste wurden 63 Einzeltitel beschrie-
ben incl. möglicher Reserve-Maßnahmen. Hiervon sind aktuell 49 Einzeltitel fertiggestellt und abge-
rechnet, 5 befinden sich noch in der Umsetzung: es werden zurzeit noch Restarbeiten der Maßnah-
men am Weiterbildungskolleg ausgeführt, in der Planung und Ausführung befinden sich noch die 
Maßnahmen „Sanierung Dächer und Fassaden PPR“ (zwei BA, jeweils investiv und konsumtiv) sowie 
„Sanierung der NW-Räume der Gesamtschule am Schießberg“ (investiver und konsumtiver Anteil, 
vormals Realschule am Schießberg).  
 
Eine Auflistung aller Maßnahmen ist angehängt. 
Frage 2:  
„Wenn Nein zu Frage 1, welche Maßnahmen fehlen noch und wann ist die Umsetzung?“ 
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Antwort: 
Die Maßnahmenliste wurde seinerzeit incl. Ersatzmaßnahmen auf Basis von Kostenschätzungen für 
die Einzelmaßnahmen aufgestellt, um die Gesamtsumme der Fördermittel zu belegen. Bei Ausfüh-
rung und Abrechnung der Maßnahmen ergeben sich Verschiebungen der Einzelsummen (Mehrkos-
ten / Minderkosten), die ein ständiges Steuern der noch über das Programm finanzierbaren Maß-
nahmen erforderlich macht. Z.Zt. sind die noch in Ausführung befindlichen Maßnahmen zur Umset-
zung vorgesehen (gelb markiert in der Übersicht).  
 
 
 
Frage 3:  
„Sind alle Fördergelder abgerufen worden oder mussten Mittel zurückgegeben werden / bzw. wurde 
die Förderung aufgehoben?“ 
 
Antwort: 
Nach dem Fördermittelbescheid stand der Stadt Siegen ein Kreditkontingent i. H. v. insgesamt   
8.811.900 € zur Verfügung. Auf Basis der Kostenschätzungen der geplanten Gute-Schule-Maßnahmen 
wurden die Kredite i. H. v. 4.191.100 € konsumtiv und 4.620.800 € investiv vereinnahmt. 
 
Die letzte Tranche musste in 2020 zum letztmöglichen Termin, dem 15.12.2020, abgerufen werden – 
der Verwendungsnachweis hierfür muss bis zum 15.12.2024 erfolgen. 
 
 
 
 




